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Außer dieſer Geldſache iſt von den Beziehungen des Pfalzgrafen

zu ſeinen Mosbachern nichts bekannt .

Derſelbe war unvermählt geblieben , wodurch der Mos

bacher Aſt des pfälziſchen Hauſes mit ſeinem Tode wieder er

loſch . Auf dieſen Fall hin hatte Otto ſchon im Jahre 1479

mit ſeinem regierenden Vetter , dem Kurfürſten Philipp , einen

Hausvertrag abgeſchloſſen , worin beſtimmt war , daß alsdann

das Fürſtentum Mosbach völlig wieder an die Kurpfalz zu⸗

rückfallen ſolle .
Damit ſolches aber um ſo ſicherer geſchehen und die Unter

thanen „deſto ſtattlicher in friedlichem und ruhigem Weſen ver

bleiben mögen “ , ſo ließ der Herzog das ganze Fürſtentum durch

Herrn Ans helm von Eicholdsheim , ſeinen Vogt zu Mosbach ,

bereits im Herbſte 1490 dem Pfalzgrafen „ als ihrem künftigen ,

rechten und natürlichen Erbherrn und Landesfürſten “ eine vor⸗

läufige Huldigung ablegen . Und als derſelbe im Frühjahr

1499 zu den Vätern gieng , bereiste Philipp mit ſeinem Erſt

geborenen und einer entſprechenden Geleitſchaft abermals das

Ländchen , um von Städten , Dörfern und Schlöſſern auf ' s Neue

den Eid der Treue entgegen zu nehmen “ ) .

Die Entwickelung des Stadtweſens .

Unter dieſen manchfachen äußeren Veränderungen , welche

Mosbach während des 14ten und des folgenden Jahrhunderts

erleben mußte , entwickelte ſich ſein Stadtweſen in ziemlicher

Weiſe , wenn dasſelbe auch zu keiner beſonderen Blüthe gedieh .

Es wurden Güter , Gilten und Rechte erworben und durch neue

Bürgerannahmen die Einwohner vermehrt ; es wurden die Ver

hältniſſe zwiſchen der Herrſchaft , der Stadt und dem Stifte ,

zwiſchen der Bürgerſchaft und Geiſtlichkeit , durch Vergleiche und

Satzungen geordnet , und endlich die Einrichtungen der ſtäd

tiſchen Obrigkeit und Verwaltung nach dem Geiſte der veränder

ten Zeiten umgeſtaltet .

34 ) Acta Palat . II, 61, und Copeibuch XIX , 84 und 89.



weſens war zunächſt der Antheil , welchen

Reichswalde Michelhard gewa Dieſer Forſt gehörte

Anfange des 14ten Jahrhunderts reichs tweiſe einem Edel

manne , auf der Veſte Landsehr deſſen kinderloſes Alter ihn

beſtimmte , ſeine Holzge ſame der S. Mart

Pfarrſprengel Neckarelz zu vermache Da ab f

ſitzes mit der Auflage , die Waldhut auf ſtädtiſche Koſten zu über

nehmen , was dieſe bereitwillig eingieng
1
Denn die Anſtößer erlaubten ſich viele Eingriffe in den

weitſchichtigen Forſt , namentlich behaupteten die Junker vor
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theile ihres helharder Beholzigungsrechtes an die Stadt Mos

bach unter der beſagten Auflage ab , um das übrige Dri

deſto mehrerer Ruhe zu genießen 35)
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Nicht minder wichtig , als dieſes bedeutende Waldrecht , war

für Mosbach die Vereinigung der benachbarten zwei Dörflein

Hatsbach und Butersbach mit der Stadt , wovon oben

ſchon Erwähnung geſchehen . Beide gehörten zur Mosbacher

Reichspfandſchaft , und weil dieſelben „ alſo nahe gelegen , daß es

merklicher Sachen wegen nöthig ſei , ſie zur Stadtgemeinde zu

ziehen “, ſo bewilligte Kaiſer Karl ſolches dem Pfalzgrafen

Ruprecht im Frühjahre 1363 .

Demnach machte derſelbe durch eine Urkunde s“) vom näm

lichen Jahre bekannt , wie er die Weiler Hats bach und Bu

tersbach mit Bauten und Gütern für ewig zur Gemeinde

Mosbach gezogen und ſie daſelbſt dergeſtalt zu Bürgern gemacht

habe , daß die Stadt zu ihrer bisherigen Jahresſteuer von 150

Pfunden Häller fortan 30 Pfunde weiter entrichten ſoll . “

Dieſe Vereinigung mochte um ſo nöthiger für die Sicherheit

der Stadt und der Dorfbewohner ſein , als bei der da

maligen Kriegsweiſe beide Theile durch ihre große Nähe einander

gefährlich waren Die Hütten von Hatsbach und Buters

bach wurden alſo abgebrochen und deren Bewohner mit ihren

Gütern und Rechten der Mosbacher Bürgerſchaft völlig

einverleibt , wodurch dieſelbe nicht wenig erſtarkte .

Von den Erwerbungen , welche die Stadt während des

bezeichneten Zeitraumes gemacht , laſſen ſich nur zwei anführen ;

ein gewiſſes Zollrecht , welches ſie in den Jahren 1376 und

1397 von den Nonnenklöſtern zu Billigheim und Lo

benfeld erkaufte , und der Hardhof , deſſen Eigentum ſie

im Jahre 1470 von dem Pfründner Herold zu Wimpfen er

warb , um dies Hofgut hierauf einem der Ihrigen gegen jähr

liche 8 Malter Kornes und 12 Malter Dinkels , nach damaliger

Weiſe , in Erbpacht zu geben ?s ) .

Von den mehrfachen Verträgen und Satzungen ,

welche zu Mosbach zwiſchen der Stadt , dem Stifte und der

Herrſchaft , wie zwiſchen Rath und Gemeinde , im Verlaufe des

läten und folgenden Jahrhunderts vereinbart wurden , betraf der

Acta Palat . II, 60. 38 ) Acta Palat . II, 62.
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die Fronen „ beim Bau der Thürme an der ( S . Cäcilien⸗ oder )

Pfarrkirche “ betrifft , ſo mögen ſie nach ihrem Gefallen

dieſelben thun oder unterlaſſen .

6 ) Endlich ſollen die Stiftsherren das Recht haben ,

in den Stadtwaldungen das nöthige Bau - und Brennholz

für ſich hauen und führen zu laſſen ; von demſelben aber dür

fen ſie keines mehr an andere Leute verkaufen , wie es bisher

mißbräuchlich geſchehen war 0 ) .

Nach der Beilegung dieſer Streitigkeiten zwiſchen der Stadt

und dem Stifte erhoben ſich aber bald auch Irrungen , welche

die Verhältniſſe der Gemeinde zu ihrem ſtädtiſchen Rathe ,

wie zu der Landesherrſchaft betrafen . Pfalzgraf Ruprecht

beſchied beide Theile vor ſich und beſchloß hierauf :

1) Die Forderung der Gemeinde betreffend , daß er die

Einung , welche zu Mosbach falle , ihr „ an der Stadt Bau “

überlaſſe , habe es beim Alten zu verbleiben ; nur ſollen „die

Dreitheile , denen die Einung zufällt , dieſelbe vom Armen und

Reichen gleichmäßig erheben und Niemanden vor dem Andern

ſchonen oder überheben . “

2 ) Da die Gemeinde darüber geklagt , daß der Aermſte aus

ihr eben ſo viel dienen und fronen müße , mit Hand und

Pfert , als der Reichſte , ſo beſtätige er die Satzung des Ra

thes : „ Es hat Jeglicher mit ſeinen Pferten verhältnißmäßig

zu fronen ; beſizt aber der Arme ein Pfert und vermag damit

nicht ſo oft zu fronen , als es denſelben trifft , ſo ſollen die drei

Fronaufſeher ihm die Frone nach Billigkeit erleichtern ; wenn

aber Jemand kein Pfert beſizt und es gleichwol vermöchte , eines

zu halten , den ſollen ſie anhalten , auf ſeine Koſten eines oder

mehrere zur Frone zu beſtellen . “

3) Was dagegen die Wachen anbelange , ſo habe , da ein

Jeglicher ſich und das Seinige bewache , der Arme gleichviel

mit dem Reichen dieſen Dienſt zu thun ; es wäre denn , daß

man Stadt - oder Scharwächter hielte , welche ihren Lohn

aus dem „ gemeinen Gelde “ ( Stadtſäckel ) erhalten .

40) Mosbacher Stifts - Copeibuch , S. 44



4) Er ( der Pfalzgraf ) verordne , daß allezeit die z wei

Bürgermeiſter über alle Einnahme und Ausgabe den zwelf

Richtern und den Zwelfen des Rathes von der Gemeinde

gebürende Rechnung ſtellen , wobei ſein Vogt und Amtmann

zugegen ſein ſollen , ſo oft dieſe und die Vierundzwanziger ſolche

Abhöre verlangen

der Amtmann und Schuldheiß , wie die bei ! Bürger

ten “ , wozu ihr

Niemand aber dürfe dabei einem Andern in die Behauſung

die nächſten Nachbaren behilflich zu ſein haben ;

dringen . Und wenn Feuer ausbricht oder Fein desgeſchrei

ſich erhebt , ſoll man die Glocke läuten , damit Jeder am Platz

erſcheine und ſein Beſtes thue

vorbringen , welche die Sache mit den „ zwelf Richtern vom

Rathe “ zu verhandeln hätten ; und wenn dieſelbe da keinen Aus

trag finde , ſolle ſie vor den landesherrlichen Vogt oder im

Nothfalle vor den Landesfürſten ſelber gebracht werden

7) Was die ſtädtiſche Wal dung betreffe , ſo dürften weder

die vom Rathe , noch meine davon Etwas verkaufen

Willen des landesherrlichen Vogtes oder Amt

M
ne Wiſſen

d U orhig gemannes ; und wenn ein „großer N ſchwerer

worden , ſo ſolle derſelbe nur mit dem Beirathe dieſer Beam

teten unternommen werden

8 ) Endlich hätten beide Theile bei dem Briefe , welchen vor

dem „die Vierundzwanzig von den Richtern und vom Rathe

aus der Gemeine “ aufgerichtet 1) , getreulich zu verbleiben , wie

auch dem Schuldheißen , den Bürgermeiſtern und dem Rathe ge

horſam zu ſein und ſich friedlich gegen einander zu halten , da

er, der Pfalzgraf , „keinerlei Entzweiung zwiſchen Rath und

Gemeine “ geſtatten werde ) .

41) und 4 Ordnung der Stadt Mosbach “ im Copeibuch VII½



Unter König Ruprecht wurde in den Jahren 1400 , 1401

und 1402 die alte zwiſchen Stadt und Stift beſtandene Strei

tigkeit wegen der Geldwährung , worin die Mosbacher dem

letzteren ihre Zinſe und Gilten zu entrichten hätten , dahin ent

ſchieden , daß dieſes bis 1404 mit drei Heidelberger Pfenningen ,

ſodann aber in Zukunft mit ſechs ſolchen Pfenningen für den

Schilling zu geſchehen habe 8 ) . .

Bald jedoch erhoben ſich deshalb neue Irrungen , welche

Pfalzgraf Otto 1 im Jahre 1420 dahin bereinigte , daß die

giltpflichtigen Bürger nur 3 Pfenninge für den Schilling zu

geben hätten , dagegen aber dem Stifte die bisher von ihm

entrichtete Steuer und Bete erlaſſen ſein ſolle 4 ) .

Eine Streitigkeit zwiſchen Stadt und Stift wegen des

Kleinzehenten und Wucherſtiers , wie wegen des Bau- und

Brennholzes , war ſchon im Jahre 1409 vermittelt worden 18 ) ;

es entſtunden aber auch hierwegen neue Zerwürfniſſe , wozu

noch andere Irrungen und Spänne kamen , was beide Theile

endlich veranlaßte , den Pfalzgrafen ſelber um eine Entſcheidung
darüber anzugehen

i

Demnach ließ Otto im Jahre 1443 die Angaben , Urkun

den und Kundſchaften derſelben ſorgfältig verhören und entſchied

„ die ſpännigen Stücke in Gütlichkeit “ dahin :

1) Es ſoll hinfür kein Bürger mehr ein Seelgerette
( eine Seelenmeſſe oder Jahrzeit ) „ auf Güter oder auf Borgs
verſchreiben “, ſondern es dürfen ſolche Vermächtniſſe an die

43 ) Stifts - Copeibuch , S. 31 bis 33. 44) Daſelbſt , S. 48.
15) Daſelbſt , S. 52. Brgl . auch Zeitſchr . für Geſch . des Oberrh . III

Darnach ſoll der Kleinzehenten dem Stifte dergeſtalt entrichtet wer
den : Von aller Schmalſaat ( als Erbſen , Kichern , Linſen und Wicken ) das

407.

Zehentel auf der Tenne ; von den Rüben das zehente Stück auf dem Felde ;
von Gerſte , Heidekorn und dergleichen die zehente Garbe ; vom Obſte
( als Aepfeln , Birnen , Nüſſen , Quitten und dergleichen ) das Zehentel unter
den Bäumen ; von Gartengewächſen ( als Kabis , Zwiebeln , Knoblauch
und ſoweiter ) , wie von Hanf und Oelpflanzen den zehenten Theil ; vom

Honig die zehente Maß ; von Ferkeln , Gänſen , Enten und Hünern
das zehente Stück ; von einem Füllen , Kalbe , Lamm und Zicklein ein
Hällergeld , und beim Verkaufe , vom Erlöſe der zehente Pfenning .



Stiftskirche ( um dieſelben zu erſchweren ) inskünftige nur mit

baarem Gelde geſchehen

2) Die „ betehaften Güter des Stifts “ betreffend , ſoller

Decan , Capitel , Vicarien und andere Stiftsangehörige von aller

Grundſtücken , welche ſie ſeit dem Ve 1420 im Stad

bezirke erworben , die Be Steuer ) forta it v

Bürger von ihren Gütern

3 ) Den H 6 be der Ochſenmat 0 D

Buͤrg dem S e wie bisher o Eintrag entrichten ; wegen

des Faſelviehs , Bau- und Brennholzes aber ſoll es nach

den Verträgen von 1368 und 1409 gehalten werden 46) .

Was nunmehr die ſtädtiſche O it betrifft , ſo be

ſtund dieſelbe urſpri wie zu g, nur in eine

Schuldheißen und Gericht ſpät f Rath

und ſeit der allgen n Zunfterheb J 30 wur

den zwei 2 0 t
vom Rathe , der

Zu den 12 Richtern , welche ſich aus den „ guten

Geſchlechtern “ ( Patriziern ) ſelbſt ergänzten , wählte die Gemeinde

12 Rathsherren aus den gemeinen Bürgern , und dieſe „ Vier

von den Richtern und der Gemeine bildeten

5 der Antheiles aber , welchen die ge

0 Ift ath ' hatte zer ſie

bald in Unfrieden mit erhob bit Klagen ge

gen ihn , als verwalte tig und eigen

Dieſ U zerwürfi Rathskörper ſelbſt

zur Folge , ind Zwelfer d Gemeinde mit den 12

Richtern dergeſtalt zerfielen , daß ſich Pfalzgraf Otto im Jahre
1435 genöthiget ſah , die erſteren oder den „ Rath von der

Gemeinde “ aufzuheben und das ( wi nals ) allein

beſtehen zu laſſen , welches den einen Bürgermeiſter zu er

kieſen habe , wie die Bürgerſchaft den andern ! “ )

10 Co ] ch, S. 50 4 Acta Palat . II, 64
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